
 

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange an der Bauleitplanung (§ 4 Bau GB) 

Wichtiger Hinweis: 
Mit der Beteiligung wird Ihnen als Träger öffentlicher Belange die Gelegenheit zur Stellungnahme im Rahmen 
Ihrer Zuständigkeit zu einem konkreten Planverfahren gegeben. Zweck der Stellungnahme ist es, der Ge-
meinde die notwendigen Informationen für ein sachgerechtes und optimales Planungsergebnis zu verschaf-
fen. Die Stellungnahme ist zu begründen; die Rechtsgrundlagen sind anzugeben, damit die Gemeinde den 
Inhalt nachvollziehen kann. Die Abwägung obliegt der Gemeinde. 
  

Gemeinde  
 

Stadt Nittenau 
 
 

Ihr Az.: PRIV – 04 – 054 - 21 
 

Unser Az.: 8314.12 – 122 - 14 

 
(  ) Flächennutzungsplan:  
 

 
(   ) Bebauungsplan:  
 

       für das Gebiet:  
 

 

(X) Vorhabenbezogener Bebauungsplan: „Dannerbeck Holzbau“ 
 

 
(   ) Sonstige Satzung 
 

 

( X ) Beteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
 
 
 
 
 

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 

 
Name / Stelle des Trägers öffentlicher Belange (mit Anschrift und Tel. – Nr. ) 
 
Regionaler Planungsverband Oberpfalz-Nord, Postfach 1260, 92657 Neustadt a.d.Waldnaab   
 

 
(  ) werden keine Bedenken erhoben 
 
 

 

(X) Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die eine Anpassungspflicht nach § 1 Abs. 4   

      BauGB auslösen 

 

Das Vorhaben kann zum Ziel B IV 1.4 Regionalplan Oberpfalz-Nord beitragen, wonach 

die Entwicklungsmöglichkeiten bereits ansässiger Wirtschaftsbetriebe auch durch 

die Instrumente der Bauleitplanung sowie durch die Bereitstellung der erforderlichen 

Infrastrukturausstattung zu sichern sind.  



 

Dabei sind jedoch die planungsrechtlichen Vorgaben, etwa die Erforderlichkeit (Be-

darf), der Vorrang der Innentwicklung und das Anbindegebot zur Vermeidung von 

Zersiedlung zu beachten. Insbesondere die Stellungnahme der höheren Landespla-

nungsbehörde, die diese Belange überwiegend vertritt, ist daher zu beachten. 

 

(X) (in Aufstellung befindliche) Grundsätze der Raumordnung als zu berücksichtigende Vorgaben 

für nachfolgende Abwägungs- oder Ermessensentscheidungen nach Art. 3 Abs.1 S.1 BayLplG 

 

Die Land- und Forstwirtschaft soll gem. B III 1 Regionalplan Oberpfalz-Nord erhalten 

und gestärkt werden. Dies gilt insbesondere für Gebiete mit durchschnittlichen und 

günstigen Erzeugungsbedingungen. Dort soll auf den Erhalt und die Verbesserung 

der natürlichen und strukturellen Voraussetzungen für eine intensive Bodennutzung 

hingewirkt werden. Gem. der Begründung zu B III 2.1 des Regionalplans fällt hierunter 

u.a. auch der Erhalt der Nutzfläche gegenüber konkurrierenden Nutzungen. Gem. der 

landwirtschaftlichen Standortkartierung (LSK) herrschen im Bereich des geplanten 

Gewerbegebietes günstige Erzeugungsbedingungen vor. Durch das Vorhaben 

kommt es zu einem Verlust an landwirtschaftlich genutzter Fläche, die nicht direkt 

kompensiert werden kann. Den Stellungnahmen der landwirtschaftlichen Fachstellen 

soll deshalb besondere Bedeutung beigemessen werden. 

 

Das Vorhaben kann zum Grundsatz B IV 1.3 des Regionalplans Oberpfalz-Nord bei-

tragen, wonach darauf hingewirkt werden soll, dass die bestehenden Arbeitsplätze in 

der Region gesichert werden. Zudem sollen zusätzliche, möglichst wohnortnahe Ar-

beitsplätze durch Ansiedlung neuer Betriebe und insbesondere durch Stärkung be-

reits ansässiger Betriebe geschaffen werden. 

 

Der in Aufstellung befindliche Grundsatz A 1.2 Regionalplan Oberpfalz-Nord sieht u.a. 

vor, dass Flächen für Arbeiten, Wohnen, Infrastruktur, Freizeit und geschützte Frei-

räume jeweils in angemessenem und bedarfsgerechtem Umfang zur Verfügung ste-

hen und im Sinne einer vorausschauenden, nachhaltigen und regional abgestimmten 

Entwicklung möglichst optimal genutzt und kombiniert werden, so dass gegenseitige 

wesentliche negative Beeinträchtigungen möglichst vermieden werden.  

Der Sicherung der natürlichen Lebensgrundlagen (Wasser, Boden, Luft, Tier- und 

Pflanzenwelt) sowie der Berücksichtigung von Belangen des Immissionsschutzes ist 

daher eine hohe Bedeutung beizumessen. Damit kann zu einer ausgewogenen und in 

wirtschaftlicher, ökologischer sowie sozialer Hinsicht nachhaltigen Raumentwick-

lung der Region beigetragen werden. Eine vorausschauende und abgestimmte Pla-

nung soll Nutzungs- und Flächenkonkurrenzen wirksam begegnen, eine bedarfsbe-

rücksichtigende Umsetzung von Maßnahmen ermöglichen sowie negative Auswir-

kungen auf Mensch und Umwelt möglichst vermeiden. 

Um dies zu gewährleisten, sollen Planungs- bzw. Maßnahmenträger transparente Pla-

nungen betreiben und frühzeitige Abstimmungsprozesse zwischen allen Betroffenen 

in die Wege leiten und deren Äußerungen im Planungs- und Abwägungsprozess ent-

sprechend würdigen. 

 



 

 

(  ) Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o.g. Plan berühren können, mit   

       Angabe des Sachstand 

 
 
 
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die im Regel-
fall in der Abwägung nicht überwunden werden können  
 
(   ) Einwendungen 
 
(   ) Rechtsgrundlagen 
 

(   ) Möglichkeiten der Überwindung (z.B. Ausnahmen oder Befreiungen 

 

 
(  ) Sonstige fachliche Informationen und Empfehlungen aus der eigenen Zuständigkeit zu dem   
       o.g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und ggf. Rechtsgrundlage 
 

 

 
(   ) Antrag auf Fristverlängerung aus wichtigem Grund, mit Begründung und ggf. Nachweisen 
 

 
 

Regensburg, 19.11.21 
 
Ort, Datum  
 

 
gez. Michael Kreißl, ORR  
 
Unterschrift, Dienstbezeichnung  

  


